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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 

Postulat Badoud Antoinette / Bapst Markus 2018-GC-140 
Beobachtung der Trinkwasserressourcen im Kanton 

I. Zusammenfassung des Postulats 

Mit dem am 19. September 2018 eingereichten und begründeten Postulat ersuchen Grossrätin 

Badoud und Grossrat Bapst den Staatsrat, einen umfassenden Bericht über den Zustand und die 

Beobachtung der Trinkwasserressourcen im Kanton Freiburg zu erstellen. 

Das Anliegen ist der Ausdruck ihrer Sorge um unsere Ressourcen und die langfristigen 

Auswirkungen des Klimawandels, weil der Klimawandel die sommerlichen Dürreperioden 

verschärft und für die Landwirte und Gemeinden betreffend die Grundwasserstände und die davon 

abhängige Trinkwasserversorgung beunruhigend ist. Andererseits erfordert die Entwicklung der 

Gemeinden, dass die Trinkwasserressourcen in genügendem Mass vorhanden sind, um die 

Bedürfnisse der Bevölkerung zu decken und gleichzeitig die Versorgung der in ihren OP definierten 

Bauzonen, die noch nicht bebaut sind, zu gewährleisten. Auch hier fehlen ausreichende Kenntnisse 

über den Zustand der Ressource; damit besteht die Gefahr, dass die Gemeinden angesichts ihrer 

Entwicklung in eine kritische Situation geraten. 

Die Postulanten fordern daher die Erstellung eines detaillierten Berichts zu folgenden Punkten: 

1. Ist langfristig eine globale Wasserbilanz zur Bestimmung des Zustands der 

Trinkwasserressourcen geplant? 

2. In unserem Kanton fehlt noch immer ein Überblick über die Aufzeichnungen der 

Grundwasserstände und Quellen, der zu einer besseren kantonalen Koordination beitragen 

würde. Andere Kantone haben bereits Schritte in diese Richtung unternommen, namentlich 

Bern und Solothurn. Wann wird der Kanton Freiburg diese Koordination einleiten? 

3. Steht eine Bewertung der Auswirkungen des Klimawandels auf das Grundwasser auf der 

Tagesordnung? 

4. Der kantonale Richtplan erwähnt in seinem Kapitel über das Trinkwasser ein 

Bevölkerungswachstum von über 150 000 Einwohnerinnen und Einwohnern bis 2050. Diese 

Prognose scheint ein wenig willkürlich zu sein und verdient es, eingehender untersucht zu 

werden, da der direkte Verbrauch pro Einwohnerin oder Einwohner bereits bei 160 Litern pro 

Tag liegt. Wurde auch der potenzielle Verbrauch von Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft 

für diesen Zeithorizont berücksichtigt? 

5. Wird bei der Koordinierung der Planungsinstrumente im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 

für kommunale und interkommunale Planungen den Auswirkungen des Klimawandels auf die 

Trinkwasserversorgung Rechnung getragen? 
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6. Wird eine aktualisierte Bewertung der natürlichen Erneuerung des Grundwassers, das 75 % des 

Trinkwasserbedarfs deckt, durchgeführt und, wenn ja, wie oft? 

7. Welche Massnahmen erwägt der Staatsrat, um die noch nicht legalisierten 

Grundwasserschutzzonen (Zonen S) rasch zu legalisieren, und was gedenkt er in diesem 

Zusammenhang zum Schutz des potenziell für die Trinkwasserversorgung nutzbaren 

Grundwassers zu unternehmen? 

Die Antworten auf diese Fragen dürften den Staatsrat in die Lage versetzen, die Instrumente zu 

stärken, die es ihm ermöglichen, unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung 

langfristig wirksame präventive Massnahmen zur die Trinkwasserversorgung zu treffen. 

II. Antwort des Staatsrats 

Der Staatsrat beschloss in Anwendung von Artikel 64 des Grossratsgesetzes, dem Postulat direkt 

Folge zu geben. Das heisst, er ersucht den Grossen Rat, das Postulat anzunehmen und den Bericht 

zum Postulat im Anhang zur Kenntnis zu nehmen; dieser kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Der Staatsrat stellt verschiedene Mängel fest. Entsprechend muss der Staat in diesem Bereich mehr 

unternehmen. Diese werden Gegenstand von Massnahmenvorschlägen im Rahmen der kantonalen 

Planung der Gewässerbewirtschaftung sein (wird derzeit abgeschlossen). Gemäss Artikel 3 Abs. 1 

des kantonalen Gewässergesetzes (GewG) ist der Staat verpflichtet, vier Sachpläne zu erstellen, von 

denen einer den Schutz der unterirdischen Gewässer und den Schutz der Wasservorkommen betrifft 

(Bst. c). Dieser Sachplan wird im Jahr 2020 veröffentlicht werden. 

29. Juni 2020 

Anhang 

— 

Bericht 2020-DAEC-86 vom 29. Juni 2020 

 

http://www.parlinfo.fr.ch/dl.php/fr/ax-5f05b38dafb48/fr_de_RGC_2020-DAEC-86.pdf
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